Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft der
Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich 
Stadt und Kreis Offenbach am Main (AG-SHGiG)
Die in Anlehnung des § 4 SGB XII gegründete Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Durchführung von Maßnahmen der Selbsthilfegruppen / Selbsthilfeorganisationen im Gesundheitsbereich in Stadt und Kreis Offenbach hat sich diese Geschäftsordnung gegeben.

Sie begreift sich als unabhängige Interessenvertretung und greift nicht in die Kompetenz ihrer Mitglieder in deren Gruppen- oder Vereinsführung ein. 

Für die Mitgliedschaft wird kein Beitrag erhoben.

§ 1   Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft

Der AG-SHGiG gehören an:

1. 
Je ein/e stimmberechtigter/e VertreterIn der bestehenden Selbsthilfegruppen/ 
Selbsthilfeorganisationen im Gesundheitsbereich (mit und ohne e.V. - Status) 
in Stadt und Kreis Offenbach/Main.

Es handelt sich dabei um gemeinnützig tätige Selbsthilfegruppen/ 
Selbsthilfeorganisationen, die ihren Sitz, bzw. Wirkungsbereich, in der Stadt 
oder im Landkreis Offenbach am Main haben. 

Diese werden in Anlehnung an die „Gemeinsame Empfehlung zur Förderung 
der Selbsthilfe“ der Kranken- und Rentenkassen, gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 6 
SGB IX, definiert. S. Anlage „Definition“ !
2. 
Die Gesundheitsdezernenten/Innen der Stadt und des Kreises Offenbach am 
Main (ohne Stimmrecht)
3. 
Ein/e VertreterIn der jeweiligen Gesundheitsämter (ohne Stimmrecht)
4. 
Ein/e VertreterIn der örtlichen Selbsthilfekontaktstelle (ohne Stimmrecht)
5. 
Bei Bedarf kann ebenfalls eine Vertreterin oder ein Vertreter der jeweiligen 
Sozialämter (ohne Stimmrecht) teilnehmen.

Soweit erforderlich können einzelne Vertreter der freien Wohlfahrtsverbände, bzw. sonstiger Institutionen im Gesundheitswesen, beratend als Sachverständige zu einzelnen Punkten der Tagesordnung (ohne Stimmrecht) hinzugezogen werden.

§ 2   Aufgaben der AG-SHGiG
Die Arbeitsgemeinschaft soll den Erfahrungsaustausch zwischen den Selbsthilfegruppen / Selbsthilfeorganisationen fördern, Maßnahmen anregen und die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet aufeinander abstimmen und koordinieren. 
-
Kommunikation und Erfahrungsaustausch

-
Öffentlichkeitsarbeit

-
Beratung und Schulung

-
Interessenvertretung

§ 3   Vorstand

Die Arbeitsgemeinschaft wählt einen Vorstand, der aus dem / der Vorsitzende/n und zwei StellvertreterIn, sowie einem/r KassiererIn besteht.

Der Vorstand wird jeweils für zwei Jahre mit einfacher Stimmenmehrheit der Mitglieder gewählt.

Der Vorstand empfiehlt die Aufnahme neuer Mitglieder. Die Mitgliederversammlung beschließt die Aufnahme neuer Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.
Der Vorstand kann bei Verstößen gegen die Ziele und Grundsätze der AG-SHGiG den Ausschluss eines Mitgliedes empfehlen. Der Ausschluss wird mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung sofort wirksam.
§ 4   Beschlussfassung
Empfehlungen und Entschließungen der Arbeitsgemeinschaft werden in gemeinsamer Sitzung mit einfacher Mehrheit der anwesenden AG-SHGiG - Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/r Vorsitzenden.
§ 5   Sitzungen

Die Einladungen zu den Sitzungen erfolgen in der Regel drei Wochen vor Sitzungstermin durch den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft.

Die Sitzungen werden von dem Vorstand oder durch eine/n vom Vorstand Beauftragte/n der Arbeitsgemeinschaft geleitet.

§ 6   Niederschriften

Über jede Sitzung der Arbeitsgemeinschaft ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie ist von dem / der Vorsitzenden und dem / der ProtokollführerIn zu unterschreiben. 
Den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft ist spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung eine Ausfertigung der Niederschrift zuzusenden.

§ 7   Arbeitsausschüsse und Beauftragungen

Die Arbeitsgemeinschaft kann, auch unter Hinzuziehung von Nichtmitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsausschüsse bilden. Sie kann einzelne Mitglieder mit der Durchführung bestimmter Aufgaben betrauen.
§ 8   Förderung und Finanzen
Die AG-SHGiG unterhält ein Bankkonto zu dem der/die KassiererIn und der/die 1. Vorsitzende Vollmacht besitzen. Der/die KassiererIn führt ein Kassenbuch und trägt Sorge für die ordnungsgemäße Nachweisführung der Einnahmen und Ausgaben. 
Belege für Fördergelder und Zuschüsse werden von diesem/dieser jährlich, wenn erforderlich, den Geld gebenden Stellen durch Vorlage des Kassenbuches und der Ausgabenbelege nachgewiesen.
Der Vorstand legt jährlich der Mitgliederversammlung zur Entlastung einen Rechenschaftsbericht vor.
Offenbach am Main, den 09.08.2005
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